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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Lortzingstraße / Bürgerstraße / Maxstraße , Lortzingstraße / von-Essen-Straße , von-Essen-
Straße / Uferstraße , Uferstraße / Heinskamp

1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die

Lortzingstraße / Bürgerstraße / Maxstraße , Lortzingstraße / von-Essen-Straße , von-Essen-Straße / Ufer-
straße , Uferstraße / Heinskamp

folgendes an:

Aufstellen von vorfahrtregelnden Verkehrszeichen zur Bevorrechtigung der Fahrradstraße (Veloroute 6)

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Aufstellen von 
7x VZ 306, 
5x VZ 205, 
2x VZ 1002-22
2x VZ 1002-13 entsprechend der beigefügten VZ-Skizzen.

3 Begründung

Gemäß dem Schreiben von Amt A3 vom 19.04.18 sehen die Planungen für die Fahrradstraßen eine Vorfahrtre-
gelung aufgrund der Regelung nach § 10 StVO vor. 

„…Die Vorfahrt nach § 8 StVO und nicht die Regelung nach § 10 StVO gilt, wenn der Gehweg baulich unterbro-
chen ist, also der Bordstein nicht abgesenkt, sondern jeweils in die einmündende Straße „hineingezogen“ ist. 
Insofern gilt an den genannten Einmündungen die Vorfahrtregelung nach § 8 Absatz 1 StVO „Rechts vor links“.
Die Planungen der Fahrradstraße sahen allerdings vor, dass jeweils die Einmündungen mit einem „abgesenkten 
Bordstein“ baulich hergerichtet werden, damit der Fahrverkehr auf der Fahrradstraße Vorfahrt vor dem einmün-
denden Verkehr nach den Regelungen des § 10 StVO erhält.

Um diese Vorfahrtregelung für die Fahrradstraße kurzfristig wieder herzustellen, ist nunmehr sofort temporär eine 
Vorfahrtregelung durch Verkehrszeichen (Zeichen 301, Zeichen 205) straßenverkehrsbehördlich anzuordnen und 
durch den Straßenbaulastträger umzusetzen.
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Darüber hinaus ist beim Straßenbaulastträger anzuregen, die betreffenden Einmündungen baulich so herzurich-
ten, dass eine Vorfahrtregelung durch einen „abgesenkten Bordstein“ nach § 10 StVO vorliegt.  …“

Aufgrund der baulichen Umsetzung gilt an den oben aufgeführten Kreuzungen der Fahrradstraße aber die  Vor-
fahrt nach § 8 StVO und somit keine Vorfahrtregelung auf der Fahrradstraße.
Um kurzfristig eine Vorfahrtregelung auf der Fahrradstraße herzustellen, ist eine Regelung mit Verkehrszeichen 
erforderlich.
Es wird eindringlich angeregt, die Einmündungsbereiche bauliche umzugestalten, um eine Vorfahrtregelung gem. 
§ 10 StVO herzustellen und somit die angeordneten Verkehrszeichen entbehrlich zu machen.

4 Anhörung

Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.

5 Ausführung

Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
28.05.2018, 08:00 Uhr
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